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Der Erziehungsdirektor hat
das Wort
Religionsfreiheit im Wandel der Zeit: Seit dem Entscheid des Bundesgerichts im Jahr
1993 haben die Integrationsanliegen in der Öffentlichkeit gegenüber der Religionsfreiheit
immer mehr Gewicht erhalten. Soziale und gesellschaftliche Veränderungen haben bei
den Behörden zu einem Meinungsumschwung geführt. Die Integration von Angehörigen
anderer Länder und Kulturen wird nach neuester geänderter Rechtsprechung des Bun-
desgerichts im Jahr 2008 stärker gewichtet als der Schutz der Religionsfreiheit.  

Im April 2010 hat der Erziehungsrat Empfehlungen zu Fragen im Umgang mit SchŸlerinnen
und SchŸlern verschiedener Religionen an der Volksschule im Kanton Schaffhausen erlassen,
mit dem Ziel, Lehrpersonen und Schulbehšrden in ihrer tŠglichen Arbeit zu unterstŸtzen. Die
Empfehlungen basieren in erster Linie auf den geltenden bundesrechtlichen und kantonalen
Rechtsgrundlagen, widerspiegeln aber auch die im Laufe der Zeit entwickelte Praxis im
Schulalltag und in der Verwaltung.  

GrundsŠtzlich gelten in der obligatorischen Schule gleiche Rechte und Pflichten fŸr alle. Es gel-
ten somit auch gleiche GrundsŠtze fŸr SchŸlerinnen und SchŸler der verschiedenen Reli-
gionen, wobei es keinen Unterschied zwischen den verschiedenen Religionen gibt. Die
Religionsfreiheit, die sich aus der Glaubens- und Gewissensfreiheit zusammensetzt, ist

gemŠss Bundesverfassung (Art. 15 BV)1 und Kantonsverfassung (Art. 12 Abs. 1 lit. d KV)2 zu
gewŠhrleisten. Mit anderen Worten soll die Schule bei der ErfŸllung ihres Bildungsauftrages so
weit als mšglich RŸcksicht auf den Glauben der SchŸlerinnen und SchŸler nehmen, so dass
diese ihre religišsen Pflichten ausŸben kšnnen. Dies bedeutet, dass an hohen religišsen Feier-
tagen (vgl. †bersicht unter www.volksschulamt.zh.ch - Elterninformationen - Schulbetrieb: Fach
"Religion und KulturÒ - Download "Hohe Feiertage der verschiedenen ReligionenÒ)
SchŸlerinnen und SchŸler aller Bekenntnisse auf Gesuch hin und mit entsprechender
Bewilligung aus religišsen GrŸnden vom Unterricht dispensiert werden.  

Von einzelnen UnterrichtsfŠchern, wie sie im Lehrplan des Kantons Schaffhausen definiert
sind, ist eine Dispensation aus religišsen GrŸnden nicht - oder hšchstens ausnahmsweise -
mšglich. Somit gibt es kein Schulangebot, an dem MŠdchen und Knaben anderer Religionen
nicht teilnehmen kšnnten. Dem an Schweizer Schulen geltenden Prinzip der Integration muss
entsprochen werden. Dies gilt insbesondere fŸr das Fach ãIndividuum, Gemeinschaft und
ReligionÒ, den Koch- sowie fŸr den Sport- und Schwimmunterricht, wobei sich bei Letzterem
der Erziehungsrat auf das eingangs zitierte Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2008 bezieht.
Der Sportunterricht im Allgemeinen dient in hohem Mass der Sozialisierung der SchŸlerinnen
und SchŸler. Diesen Zweck kann er nur erfŸllen, wenn der Unterricht - wie in der Schweiz
allgemein Ÿblich - gemeinsam stattfindet. Der Schwimmunterricht im Besonderen hat
ausserdem zum Ziel, dass Kinder und Jugendliche schwimmen lernen, um sich vor
ErtrinkunfŠllen zu schŸtzen. Im Sinne von flankierenden Massnahmen ist den Kindern und
Jugendlichen allerdings zu ermšglichen, den Kšrper zu bedecken bzw. in leichten Kleidern zu
schwimmen sowie mit Vorhang oder TŸr abgetrennte Dusch- und Umkleidekabinen zu
benŸtzen.

Obligatorisch ist im Weiteren auch die Teilnahme an Schulreisen, Exkursionen und
Klassenlagern, dienen doch solche speziellen Schulveranstaltungen nicht nur dem sozialen
Lernen und der allgemeinen Bildung, sondern ebenfalls der Integration aller SchŸlerinnen und
SchŸlern in den Klassenverband. Doch sollen die Schulen - wenn immer mšglich -
gewŠhrleisten, dass an jedem Lager eine weibliche und eine mŠnnliche Begleitperson
teilnehmen und dass nach Geschlechtern getrennte SchlafrŠume garantiert werden.  

Ebenso mŸssen bei religišs geprŠgten Unterrichtsinhalten wie Weihnachtsvorbereitungen keine
Sonderregelungen getroffen werden. Es wird indessen an die Lehrpersonen appelliert, auf die
religišsen GefŸhle andersglŠubiger Kinder und Jugendlicher gebŸhrend RŸcksicht zu nehmen.



So ist beispielsweise von der aktiven Teilnahme nichtchristlicher SchŸlerinnen und SchŸlern an
Handlungen und Liedern mit religišsen Inhalten, welche ihrem eigenen Glauben
widersprechen, abzusehen. Vielmehr sind die verschiedenen Religionen in den Unterricht
miteinzubeziehen, ist doch das Kennenlernen der Weltreligionen ein Lernziel, das fŸr alle gilt.
Falls Eltern dennoch ihre religišs begrŸndeten Bedenken glaubhaft darlegen, kann im
Ausnahmefall eine Dispensation erteilt werden.  

Brisant ist ferner die Thematik rund um das religišs motivierte Tragen bestimmter Kleidungs-
stŸcke wie etwa KopftŸcher in der Schule. Mangels rechtlicher Grundlagen im Kanton Schaff-
hausen mit Bezug auf Kleidervorschriften, ist diese Frage zu bejahen. Demnach sind
Kopfbedeckungen bei SchŸlerinnen und SchŸlern als Symbol ihrer religišsen †berzeugung im
Unterricht erlaubt. Die Bekleidung der Kinder und Jugendlichen liegt allein in der Verantwortung
der Eltern.  

Abschliessend ist festzuhalten, dass sich im Schulalltag - trotz den verabschiedeten
Empfehlungen des Erziehungsrates - immer wieder heikle Abgrenzungsfragen stellen und die
Lehrpersonen wie auch die Schulbehšrden aufgefordert sind, im Einzelfall eine sorgfŠltige
InteressenabwŠgung zwischen dem Recht des Individuums auf Religionsfreiheit und dem
gewichtigen šffentlichen Interesse an der Integration von Angehšrigen anderer LŠnder
vorzunehmen. Diese GŸterabwŠgung erfordert nicht zuletzt das nštige FingerspitzengefŸhl der
Schulbeteiligten.  

Fussnotenverzeichnis:

1 Art. 15 Abs. 1 der Bundesverfassung (SR 101): Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist ge-
wŠhrleistet.

2 Art. 12 Abs. 1 lit. d der Kantonsverfassung (SHR 101.000): Die Freiheitsrechte sind
gewŠhrleistet, insbesondere die Glaubens- und Gewissensfreiheit. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Serviceplattform Bildung Schaffhausen unter
www.sh.ch/schule - News - Download ãEmpfehlungen des Erziehungsrates betreffend
SchŸlerinnen und SchŸler verschiedener Religionen an der VolksschuleÒ

Wir wŸnschen Ihnen weiterhin eine sonnige FrŸhlingszeit  
Christian Amsler und Cristina Baumgartner-Spahn
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Abteilung Recht des Erziehungsdepartementes des Kantons Schaffhausen

 



Regierungsrat Christian Amsler, Vorsteher des Erziehungsdepartementes des Kantons
Schaffhausen

 

In der Rubrik "Der Erziehungsdirektor hat das Wort" wende ich mich jeden Monat an
die Leserinnen und Leser des Schaffhauser Online-Schulblattes. Dies immer wieder mit

einem anderen Thema, das aktuell ist. Gleichzeitig möchte ich Ihnen aber auch die
Mitarbeitenden des Erziehungsdepartementes näher vorstellen. Sie werden mit Themen
aus ihrem Fachbereich mithelfen, dass diese Rubrik spannend, vielfältig und engagiert
ausfallen wird - genau so wie die Menschen im Schaffhauser Erziehungsdepartement!

 

 


